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 Veröffentlicht am 20.10.2005

Norm

AnfO §2

Rechtssatz

Wenn nur das Verp/ichtungsgeschäft (in casu: Kaufvertrag über eine Liegenschaft) angefochten wird, kommt es bei

der Fristberechnung für die Einzelanfechtung nicht auf dessen nicht angefochtene Verbücherung, sondern

ausschließlich auf das Datum des Verp/ichtungsgeschäfts an. Voraussetzung für einen Fristbeginn erst mit der

Verbücherung des Verp/ichtungsgeschäfts ist, dass der Anfechtungskläger auch das Verfügungsgeschäft angefochten

hat.
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